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Protokoll 
 
über die 52. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung am Montag,  

den 16. Dezember 2019 um 19:30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeinde Übersaxen. 

 

Anwesend: 

Gemeindevertreter: Rainer Duelli Dorfliste 

  Renate Dünser Dorfliste 

Erich Pfitscher Dorfliste 

 Markus Pfitscher Dorfliste 

Konrad Scherrer Dorfliste     

Peter Breuß Dorfliste   

  Matthias Fritsch Dorfliste 

  Andreas Rietzler Dorfliste  

  Bernhard Duelli Dorfliste     

  Manfred Vogt Freiheitliche u. unabhängige Liste 

Harald Reiter Freiheitliche u. unabhängige Liste 

 

Entschuldigt: Günter Muhr Freiheitliche u. unabhängige Liste  

   

Fragestunde: keine Wortmeldung   

   

  

Bürgermeister Rainer Duelli stellt fest, dass die Einladung ordnungsgemäß 

erfolgt ist und es keinen Einwand betreffend der Tagesordnung gibt, die um Punkt 7 

erweitert wird: 

 

 

Tagesordnung 
 

1. Mitteilungen/Berichte 

2. Vertrag über die ärztliche Versorgung an Wochentagen 

3. Vergabe Steuerungstechnik 

4. Beschäftigungsrahmenplan 2020 

5. Beschlussfassung Voranschlag 2020 (gem. § 73 GG) 

6. Festlegung Finanzkraft 2020 

7. Gemeindeinformatik GmbH – Abtretung der Geschäftsanteile an den   

Vorarlberger Gemeindeverband  (dringlicher TO-Punkt) 

8. Genehmigung der Verhandlungsschrift der 51. Gemeindevertretungssitzung 

9. Allfälliges (§ 41 Abs 4 GG)  
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P.1. Mitteilungen / Berichte 
 Am vergangenen Freitag wurde das ASZ Vorderland nach einjähriger Bauzeit 

fertiggestellt und offiziell den Bürgermeistern der Region übergeben. Die Eröffnung 

findet im März 2020 statt. 

 Es fehlen heuer noch zugesagte Fördermittel vom Bund in Höhe von  

€ 90.000,-- für Wasser- und Kanalprojekte; 

Ertragsanteile und schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen in Höhe von 

€ 163.000,-- werden in den nächsten Tagen erwartet (Land). 

 

P.2.  ärztliche Versorgung Region Vorderland 
 

2.1. Der vorliegende Vertrag über die ärztliche Versorgung an Wochentagen 

abgeschlossen zwischen den Gemeinden Fraxern, Klaus, Laterns, Meiningen, Rankweil, 

Röthis, Sulz, Übersaxen, Viktorsberg, Weiler und Zwischenwasser (Sanitätssprengel 

Rankweil – Vorderland)  

und den Ärzten für Allgemeinmedizin Dr. Michael Frick, Dr. Siegfried Hartmann, Dr. 

Werner Lenhart, Dr. Eva Mann-Baldauf, Dr. Magdalena Wöß, alle Rankweil, Dr. Fidel 

Elsensohn, Röthis, Dr. Stefan Walser, Sulz, Dr. Karl-Heinz Grotti und Dr. Susanne Linder, 

beide Weiler, Dr. Stefan Beer, Klaus, Dr. Ulrich Krismer, Zwischenwasser und Dr. Michael 

Oberzinner, Meiningen  

wird genehmigt. 

  

 2.2. Der vorliegende Vertrag über die Sicherstellung der Totenbeschau  

zwischen dem Österreichischen Roten Kreuz, Landesverband Vorarlberg, ZVR 

722959167, (in der Folge „Rotes Kreuz“ genannt)  

Beim Gräble, 6800 Feldkirch  

und den Gemeinden des Sprengels Rankweil - Vorderland  

wird genehmigt. 

 

P.3.  Vergabe Steuerungstechnik  
Muss aufgrund fehlender Unterlagen vertagt werden. 

 

P.4.  Beschäftigungsrahmenplan 2020 

  
DIENSTPOSTENPLAN 2020 

nur Bedienstete nach GBedG. 1988 i. d. g. F. 

        A) Beamte und Angestellte 

Verwendungsart   Dienstzweig Beamte Angestellte Dienstposteninhaber 

      Verw.-Grp. DKl. Verw.-Grp. DPGr. 

               

 Gemeindesekretär Verwaltungsdienst     c 2 Rainer Duelli (freigestellt) 

Verw.-Angestellte Verwaltungsdienst     

  

Conny Engler 

Verw.-Angestellte Verwaltungsdienst     

  

Tanja Caser 

Kindergärtnerin Kindergarten Übersaxen     7 37 Sandra Kathan 

Kindergärtnerin Kindergarten Übersaxen     7 34 Claudia Schörgenhofer 

Kindergärtnerin Kindergarten Übersaxen     8 37 Sarah Kogler 

Gemeindearbeiter Bauhof     7 37 Herbert Breuß 

Schulwart   Schul/Gemeindedienst     c 1 Vogt Helga 

Raumpflege   Schuldienst     II 1 Daniela Lins 

Raumpflege   Schuldienst     II 1 Daniela Breuß 

Bedienungspersonal Schilift     Sonderv.   Martin Breuß (Saison) 

Bedienungspersonal Schilift     Sonderv.   

 Bedienungspersonal Schilift     Sonderv.   Daniel Tschann (Saison) 
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Beschäftigungsrahmenplan 2019 

 

Gehaltsklassen System Anzahl Vollzeit 

c/2 alt 1 1,0 

Klasse 1 - 6 neu 2 1,0 

Klasse 7 - 14 neu 7 4,4 

Klasse 15 - 18 neu 0 0 

Sondervereinbarung / Schilift 

 

4 1,0 

    

Verhältnis Männer : Frauen 

 

6  :  8 3,0  :  4,4  

 
Beschluss: 

Der Beschäftigungsrahmenplan 2020 sowie der Dienstpostenplan werden in der 

vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

P. 5.  Beschlussfassung Voranschlag 2020 (gem. § 73 GG) 
Der Voranschlag 2020 wurde erstmals in der geforderten Form der VRV 2015 erstellt. 

Daher fehlen gegenüber der früheren Form der VA 2019 sowie der RA 2018 als 

Gegenüberstellung. Die frei verfügbaren Mittel schrumpfen erheblich und sind 2020 

voraussichtlich - € 4.000,--.  

 

Schwerpunkte 2020 

Wasserversorgung 

 Steuerungsanlage 

 Quellsanierung €    50.000,-- 

Raumplanung REP  €    20.000,-- 

 

Aufgrund der angespannten Finanzsituation sind keine weiteren Investitionen für 2020 

geplant. Falls jedoch erforderlich, wird dies mit einem Nachtragsvoranschlag ergänzt. 

  

Besondere Kostenmittel  

Sozialfonds  €  123.100,--   (1,1% Steigerung) 

Spitalskosten  €  135.400,--   (7,5% Steigerung) 

 

Schulden / Darlehen per 01.01.2020 

Der BM bringt den derzeitigen Schuldenstand und die Schuldenentwicklung zur 

Kenntnis. 

Pro Kopf Verschuldung beträgt   €   2.779,-- 

Im Jahr 2020 ist vorgesehen insgesamt € 201.000,-- an Darlehen zurück zu  zahlen. 
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Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Bestimmung nach § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz ent-

sprechend, jedem Gemeindevertreter eine Ausfertigung des Entwurfes über den 

Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2020 (digital) rechtzeitig zugestellt wurde.  

Der Gemeindevorstand hat den Haushaltsvoranschlag in der Sitzung vom 04.12.2019 

behandelt und in der Stellungnahme die Empfehlung an die Gemeindevertretung 

geäußert, den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2020  zu genehmigen.  

Bgm. Rainer Duelli kommentiert den Voranschlag und beantwortet verschiedene 

Anfragen. Aufgrund der neuen VRV ist der Voranschlag sehr unübersichtlich und 

ungewohnt. In der nächsten Sitzung in der ein Voranschlag oder Rechnungsabschluss 

behandelt wird, muss ein Mitarbeiter der Finanzverwaltung die verschiedenen Punkte 

erklären. 

 

Die Gemeindevertretung beschließt den Voranschlag 2020 gemäß § 73 Abs. 5 GG 

mehrheitlich (10:1) wie folgt: 

  

 
 

P.6.  Festlegung Finanzkraft 2020 
Die Finanzkraft wird auf Grundlage des Voranschlages 2019 berechnet und wird mit  

€ 691.800,00 festgestellt. 

 

P.7.  Gemeindeinformatik GmbH – Abtretung der Geschäftsanteile an den   

Vorarlberger Gemeindeverband  (dringlicher TO-Punkt) 
Die gefertigte Gemeinde (nachfolgend auch kurz: "Vollmachtgeberin" genannt) ist als 

Gesellschafterin an der Gemeindeinformatik GmbH mit dem Sitz in Dornbirn beteiligt 

und beabsichtigt ihren gesamten Geschäftsanteil an dieser Gesellschaft an den 

Vorarlberger Gemeindeverband abzutreten. Zu diesem Zwecke bevollmächtigt hiermit 

die gefertigte Gemeinde Herrn Dr. Otmar Müller, geb. 08.12.1956, 6721 Thüringerberg 

HNr. 175, und Herrn Johann Georg Reisch, geb. 13.01.1964,6820 Frastanz, Mühlegasse 5, 

und zwar jeden selbständig, im Namen und mit Rechtswirksamkeit für die 

Vollmachtgeberin einen Abtretungsvertrag in Form eines Notariatsaktes zu 

unterfertigen, mit welchem die Vollmachtgeberin ihren gesamten Geschäftsanteil an 

der Gemeindeinformatik GmbH mit dem Sitz in Dornbirn und der Geschäftsanschrift 

6850 Dornbirn, Marktstraße 51, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichtes 

Feldkirch zu FN 67987 g, an den Vorarlberger Gemeindeverband mit dem Sitz in 

Dornbirn und der Geschäftsanschrift 6850 Dornbirn, Marktstraße 51, eingetragen im 
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Vereinsregister zu ZVR-Zahl 017955105, abtritt. Abtretungspreis ist das Nominale des 

Stammkapitals des abgetretenen Geschäftsanteiles.  

Jeder Bevollmächtigte ist selbständig ermächtigt, sämtliche Bestimmungen des 

Abtretungsvertrages festzulegen, den Abtretungsvertrag im Namen der 

Vollmachtgeberin in Notariatsaktform zu unterfertigen und überhaupt alles zu 

unternehmen, damit die vorgenannte Abtretung des Geschäftsanteiles gültig zustande 

kommt.   

Die Bevollmächtigten sind zur Ausübung dieser Vollmacht auch dann berechtigt, wenn 

sie andere Beteiligte oder Gesellschafter vertreten (Zulässigkeit der Doppelvertretung). 

 Anteil Gemeinde Übersaxen € 112,62 

 

P.8.  Genehmigung der Verhandlungsschrift der 51. Gemeindevertretungssitzung 
Der Vorsitzende stellt fest, dass zum Protokoll über die Sitzung der Gemeindevertretung 

vom 19.11.2019 ein Einwand eingebracht  wurde. Dieser Änderungsvorschlag wurde 

eingearbeitet und nicht beanstandet. 

  

Das Protokoll gilt daher als genehmigt. 

 

P.9.  Allfälliges (§ 41 Abs 4 GG) 
   

 Bgm. Duelli zeigt einen Jahresrückblick mit Bildern: zwei Pensionierungen im 

Gemeindeamt, Projekt „Dorfstudio“ der Uni Liechtenstein, ASZ Vorderland, 

Ferienprogramm, Sportplatzeröffnung, Schilift, Kindergarten, OJA – Offene 

Jugendarbeit.  

Bgm. Duelli bedankt sich bei allen für die gute Zusammenarbeit und wünscht schöne 

Weihnachten und einen guten Rutsch. 

 Manfred Vogt merkt an, dass der Bebauungsplan auf der Homepage bei 

bestimmten Browsern „Nüziders“ anzeigt. Peter Breuß bietet sich an den Fehler zu 

beheben.  

 Konrad Scherrer fragt nach ob der kleine Lift bereits aufgestellt ist. Nein, noch nicht, 

man wartet noch die Wetterlage ab.  

 

 

Der Bürgermeister schließt die Sitzung um 21:00 Uhr. 

 

Der Bürgermeister :    Die Schriftführerin: 

Rainer Duelli     Cornelia Engler  


